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Vollzug des Gesetzes  
zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 

(Infektionsschutzgesetz – IfSG)  
 

Außerkraftsetzung der Allgemeinverfügung „Umsetzung des Rahmenhygieneplans 
Corona Kindertagesbetreuung des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit (LGL) in den Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und 
heilpädagogischen Tagesstätten“ vom 05.11.2020 

 
 

 

Die Stadt Straubing erlässt gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), 
Art. 35 Satz 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) und § 65 Satz 1 
der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) sowie in Verbindung mit § 25 der 8. Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 30. Oktober 2020 (8. BayIfSMV), folgende 

 
 

Allgemeinverfügung: 

 

1. Die Allgemeinverfügung der Stadt Straubing vom 05.11.2020, betreffend der Umsetzung 
des Rahmenhygieneplans Corona Kindertagesbetreuung des Bayerischen Landesamts für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in den Einrichtungen der 
Kindertagesbetreuung und heilpädagogischen Tagesstätten wird außer Kraft gesetzt. 
 

2. Die Allgemeinverfügung gilt am 12.11.2020 als bekanntgegeben und tritt am 13.11.2020 
in Kraft.  
 
 

Hinweise: 
 
1. Die Allgemeinverfügung mit Begründung kann beim Amt für Gesundheitlichen 

Verbraucherschutz und Veterinärwesen, während der allgemeinen Geschäftszeiten 
(Montag bis Mittwoch und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, sowie am Donnerstag 
von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr) eingesehen werden und ist 
auf der städtischen Internetseite unter www.straubing.de abrufbar. 

 
 
 



Begründung 

I. 

Der Rahmenhygieneplan für die Kindertagesbetreuung und Heilpädagogischen Tagesstätten 
(HPTs) wurde durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales zum 
11.11.2020 aktualisiert.  
Dabei wird der Drei-Stufen-Plan, der sich grundsätzlich an der Sieben-Tage-Inzidenz des 
Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in einem 
Landkreis bzw. einer kreisfreien Stadt orientiert hat, bis mindestens 30. November 2020 
ausgesetzt. Einschränkungen in der Kindertagesbetreuung allein aufgrund eines bestimmten 
eingetretenen Inzidenzwerts erfolgen nicht. Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen/HPTs 
werden nur angeordnet, wenn ein Infektionsgeschehen vorliegt. 
 

  

II. 

1. Die Stadt Straubing ist für den Erlass dieser Allgemeinverfügung sachlich und örtlich 
zuständig (§ 28 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 IfSG i. V. m. § 25 der 8. BayIfSMV sowie § 
65 Satz 1 Zuständigkeitsverordnung und Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG). 
 

2. Durch die Aktualisierung des Rahmenhygieneplans für die Kindertagesbetreuung und 
Heilpädagogischen Tagesstätten (HPTs) wurde der Allgemeinverfügung vom 
05.11.2020 zur Umsetzung des Rahmenhygieneplans Corona Kindertagesbetreuung 
des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in den 
Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und heilpädagogischen Tagesstätten die 
rechtliche Grundlage entzogen.  
Ab dem 12. November 2020 findet in allen Kindertageseinrichtungen/HPTs der 
Regelbetrieb unter Beachtung des aktualisierten Rahmen-Hygieneplans zur Umsetzung 
des Schutz- und Hygienekonzepts für die Kindertagesbetreuung und Heilpädagogischen 
Tagesstätten unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Rechtslage statt. 
 

3. Die Allgemeinverfügung ist deshalb formal außer Kraft zu setzen. 

  



 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage 
erhoben werden bei dem  
 

 
Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, 

Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg 
Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 

 
 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form erhoben werden. Die 
Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Straubing) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des Infektionsschutzrechts abgeschafft. Es besteht keine 
Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

Nähere Informationen zur Klageerhebung in elektronischer Form sind der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen. 
 
Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 1. Juli 2004 
grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 
 
 
Rechtsbehelfe gegen diese Anordnung haben nach § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG keine 
aufschiebende Wirkung. Hiergegen kann beim Verwaltungsgericht in 93047 Regensburg, 
Haidplatz 1, nach § 80 Abs. 5 VwGO ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
gestellt werden. 
 
 
 
 
Straubing, den 12.11.2020 
 
 
 
Markus Pannermayr 
Oberbürgermeister 
 
 

http://www.vgh.bayern.de/

